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Bankenfachverband – sieben Punkte als Vorbeugung  
gegen weitere Regulierung

Die Restkreditversicherung ist ein The-
ma, das Verbraucherschützer immer 
wieder gerne aufgreifen: Zu teuer, zu 
intransparent, häufig nutzlos und vom 
Vertrieb den Kunden aufgedrängt, so 
lauten kurz gefasst die wichtigsten Vor-
würfe. 

Immer wieder hat der Bankenfachver-
band mit Umfragen zum Thema zu 
belegen versucht, dass zumindest der 
letztgenannte Vorwurf nicht stimmt und 
die Mehrzahl derjenigen Kunden die 
eine Restschuldversicherung abschlos-
sen, damit nicht nur zufrieden sind, 
sondern es auch begrüßen, auf diese 
Möglichkeit angesprochen worden zu 
sein. Die Kritik am Produkt sowie dem 
Vertrieb ist dennoch nicht verstummt. 

Daran hat auch die im vergangenen 
Jahr im Zuge der Umsetzung der 
EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie neu 
eingeführten Anforderungen hinsicht-
lich Informationspflichten und Wider-
rufsrecht nichts geändert. 

Erst Ende November 2018 veröffent-
lichte der Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv) ein Positionspapier, in 
dem weitergehende Forderungen er-
hoben wurden: ein Provisionsdeckel von 
2,5 Prozent, eine zeitliche Entkoppe-
lung von Kredit und Versicherung im 
Vertrieb nach britischem Vorbild 
 (sieben Tage), das Verbot von Ein-
mal-Prämienzahlungen, damit die Ver-
sicherungsprämie nicht mehr kreditfi-

nanziert werden kann. Darüber hinaus 
sollte der Kunde im Falle eines Wider-
rufs wirtschaftlich so gestellt werden, 
als hätte er den Versicherungsvertrag 
gar nicht geschlossen. 

Die neuerlichen Regulierungsbestre-
bungen hat der Bankenfachverband 
zum Anlass genommen, in einem Punk-
tekatalog „RKV pro Verbraucher“ neue 
verbraucherfreundliche Maßnahmen 
für Restkreditversicherungen festzuhal-
ten. Damit wollen die Kreditbanken  
„ein deutliches Signal für eine Weiter-
entwicklung der RKV im Sinne der 
 Verbraucher“ setzen, damit die Rest-
kreditversicherung als Mittel der Über-
schuldungsprävention auch weiterhin 
erhalten bleibt. 

Der Katalog umfasst sieben Punkte, 
von der Freiwilligkeit des Versiche-
rungsabschlusses, über die jederzeitige 
Kündigungsmöglichkeit bis hin zur Kos-
tentransparenz und Qualität. Teilweise 
gehen die genannten Punkte, auf die 
sich die Institute verpflichten, über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus. Verstö-
ße sollen auch sanktioniert werden – 
schließlich ist es bekannt, dass frei-
willige Selbstverpflichtungen den Ge-
setzgeber häufig nicht dauerhaft 
über zeugen. Dennoch scheint es frag-
lich, ob dieser Ansatz ausreicht und vor 
allem, ob er noch rechtzeitig kommt, 
um durch die Selbstregulierung weitere 
Vorgaben seitens des Gesetzgebers 
noch zu verhindern.  Red.

RESTSCHULDVERSICHERUNG

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Fritz Knapp Verlag GmbH




